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S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 194/2017  

 

Amtsleiterin: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

 

______________ 

S c h r a g 

I II III   

 

 

Federführendes Amt: 

Stadtkämmerei 

 

Erforderliche Protokollauszüge 

10, 14, 20, 40 

Vorgang:  AZ:  

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Verwaltungsausschuss Vorberatung 17.10.2017 nö 

Gemeinderat Beschlussfassung 24.10.2017 ö 

   
   
Betreff: 
Abschluss einer Dienstleistungsvereinbarung zwischen der Großen Kreisstadt 
Winnenden und der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und  
Umgebung e.V.  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
 
Siehe nächste Seite ! 
 

 

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST . 

Haushaltsansatz  

Haushaltsrest  

Haushaltsmittel insgesamt:  

Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:  

Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):  

Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:  
 

  



Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 194/2017  

 

 

 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem Abschluss der als Anlage zu dieser Vorlage beigefügten Dienstleistungsvereinbarung 
zwischen der Großen Kreisstadt Winnenden und der Stadtjugendmusik- und Kunstschule 
Winnenden und Umgebung e.V. (SJMKS) wird zugestimmt. 
 
 
Begründung:  
 
Seit einiger Zeit übernehmen die Stadtkämmerei und das Hauptamt der Stadt Winnenden für 
die SJMKS einige Aufgaben im Bereich der Personalangelegenheiten und der Finanzen. 
Dies erfolgte bislang ohne schriftliche Vereinbarung. 
Da diese Aufgaben auch weiterhin übernommen werden sollen, ist es wichtig, die 
Auftragserteilung schriftlich zu fixieren. 
Für die wahrzunehmenden Aufgaben hat die SJMKS der Stadt Winnenden eine 
Verwaltungskostenpauschale zu bezahlen. Die SJMKS erhält von der Stadt Winnenden 
diese Pauschale als Zuschuss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  
 
- Dienstleistungsvereinbarung zwischen der Stadt Winnenden und der SJMKS 
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